
Herr Minister;

durch die Constitution garcmtirte volksthümliche Wiederbelebung des Jnstizwescnö durch Einführung der Oeffent-
lichkeit und Mündlichkeit deö gerichtlichen Verfahrens, der Geschwornengcrichte und der Unabhängigkeit des Richterstandes,
hat die bisher durch die öffentliche Meinung als tiefgefühltes Bedürfniß bezeichnet« Umgestaltung des Institutes der
Advokaten zur unabweiSlichen Notwendigkeit, zur selbstvcrftandenen Consequenz der konstitutionellen Staatseinrichtung
erhoben.

Die bestehende Organisirung dieses Institutes, welche selbst bei dem bisherigen Gerichtsverfahren zu den
bittersten Klagen Anlaß gab, kann den neuen Institutionen unmöglich genügen. Unabhängigkeit und Selbstständigkeit
des AdvokatenstandeS, diese Grundbedingungen einer dem freien Rechtsleben angemessenen Justizpflege sind mit der Ernen¬
nung durch die Rcgierungsorgane nicht verträglich, und eine Beschränkung der Advokaten nach Zahl und Domizil, übt als
Monopol einen gleich hemmenden Einfluß auf die Entwicklung des Standes selbst, wie auf die Bedürfnisse des Publi¬
kums auS.

" Ein Blick auf die gegenwärtigen Zustände überzeugt von dieser Wahrheit.

Kostspieligkeit, Langsamkeit und Schlendrian werden von der öffentlichen Meinung und von der Erfahrung als
die drückenden Nachtheile der bisherigen Rechtsvertretung bezeichnet. Diese Uebel, welche hauptsächlich auS der zunft-
mäßigen Beschränkung der Advokatenpraris entspringen, haben zur leidigen Folge, daß die Rechtsuchenden häufig, sei es
aus Mißtrauen gegen den Advokatenstand, sei es wegen Unerschwinglichkeit der Kosten— entweder der Durchsetzung ihrer
streitigen Rechte entsagen oder eine Beute der Winkelschreibcrci werden, die sich unter der Herrschaft des Vertretungsmo¬
nopols in demselben Verhältnisse steigert, wie der Druck der Geldbedürftigen unter der Wirksamkeit der Wuchergesetze.

Wenn aber dieß schon bei der gegenwärtigen Organisirung deS Gerichtsverfahrens gilt, so ist eS umsomehr
einleuchtend, daß eine numerische und örtliche Beschränkung auf ernannte nnd concessionirte Advokaten, welche die Haupt¬
arbeit der schriftlichen Geschäftsbesorgung und Prozeßführung besoldetm Hilfsarbeitern auS der Reihe ihrer auf gleicher
Stufe der juridischen Bildung stehenden Standcsgenossen zu überlassen genöthiget ist, dem mit der Umgestaltung des ge¬
richtlichen Verfahrens eintrctenden Bedürfnisse gesteigerter Coneurrenz und organischer RcchtSentwicklung nicht entsprechen

" kann. Fortan darf sich die Thätigkeit deS Advokaten vor Gericht nicht auf die Ucberreichung oder Mitbringung der bis¬
her auch im sogenannten mündlichen Verfahren üblichen Satzschriften beschränken, es wird das persönliche Auftreten und
selbstthätige Wirken deö Anwaltes erforderlich. ES bedarf daher des freien Zuwachses von thatkräftigcn Männern, welche
das Feuer der Beredsamkeit mit der Gründlichkeit der Wissenschaft verbinden, um den Advokatenstand in die Lage zu
versetzen, sich über den gewerbsmäßigen Betrieb einer geisttödtenden Hanthirung emporzuschwingen, und mit der neuen
Gestalttung deö gerichtlichen Verfahrens, mit der Fortbildung des Rechtes gleichen Schritt zu halten; es bedarf der
freien Coneurrenz.

Die durch den Doktorsgrad beurkundete wissenschaftliche Bildung, Verbünde» mit einer dreijährigen PrariS
gibt eine sichere Gewähr der theoretischen und praktischen Befähigung. Eine Advokatrnprüfung als weiteres Erforderniß
zur Vertretung, ist daher an sich, und insbesondere mit Rücksicht auf die neue Ordnung der Dinge, die Umänderung deS
gerichtlichen Verfahrens, die bevorstehende Revision der Gesetzgebung, namentlich deS Straf -, Handels- und Wechsel-
rcchteS, der Unterthanö- und agrarischen Verhältnisseu. s. w. ganz und gar überflüßig. Das hier für die Rechtöver-
tretnng ausgesprochenePrinzip ist bei einem andern gleichwichtigen Zweige der wissenschaftlichen Thätigkeit— der Aus¬
übung der Heilkunde— in Oesterreich seit jeher anerkannt.

Wenn wir unS erlauben, die Aufmerksamkeit des hohen Ministeriums auf diesen Gegenstand zu lenken, so
geschieht dieß keineswegs in der Bcsorgniß, daß die Aufhebung der Beschränkung des AdvokatenstandeS bei der Reorga-
nisirung deS Gerichtswesens unbeachtet bleiben dürfte; wir sind vielmehr überzeugt— und die öffentliche Meinung, die
allgemeine Volköstimme rechtfertiget unsere Ucberzeugung—daß diese Maßregel als unvermeidlich angesehen werden muß
und wird.



Uns aber erscheint ihre Einführung schon jetzt als notwendig. Sie allein gewährt eine wirksame Abhilfe

gegen die gerügten Uebelstände der bestehenden Rechtsvertretung, stellt sich aber anderseits auch,als eine unerläßliche Vor¬

bedingung der gedeihlichen Entwicklung der neuen Institutionen dar, deren Wirksamkeit unter Aufrechthaltung der bishe¬

rigen Beschränkung des Advokatenstandes gleich in ihrem Entstehen gehemmt würde. Wir sagen dieß um so mehr, als

bei den bereits getroffenen Einleitungen zur provisorischenModisizirnng des gerichtlichen Verfahrens, namentlich in Straf¬

sachen und bei der in Aussicht gestellten Organisirung der Staatsanwaltschaft in nächster Zukunft ein Bedürfniß nach

neuen Kräften eintreten wird, welchem durch bloße Vermehrung und neue Ernennungen nur ungenügend abgeholfen wer¬

den könnte.

Wir bitten daher um Ausdehnung des an kein Domizil zu bindenden Rechtes zur Vertretung auf alle an einer

inländischen Universität graduirten Doktoren der Rechte, welche eine dreijährige PrariS zurückgelegt haben.

Wien den Mai  1848.

Druck von U. Klopf so«, u. Aler. Eurich.
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